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nehmen wir zur Klageerwiderung vom 12. Juii 2016 wie folgt Stellung: 
Sitz der Partnerschaftsgesel ischaft : Berlin 

Registergericht: AG Char iot tenburg, PR 609 B 

Der Kläger begehrt ausschließlich die Mittei lung der Gesamtvergütung. Die 

Gesamtvergütung ist kein Geschäftsgeheimnis, weil sich mangels Bezugs­

größe aus ihr keinerlei Kalkulation schlussfolgern lässt Da weder bekannt 

ist, wie viel Zeit und Personal durch Freshfields aufgewendet wurde, lässt 

sich aus der Gesamtvergütung für Mitbewerber nichts ableiten. 

Nach dem eigenen Vortrag der Beklagten (Seite 3 der Klageerwiderung) 

bezog sich die Gesamtvergütung nicht einmal auf die bloße Ausarbeitung 

des Gesetzes, sondern noch auf eine Vielzahl anderer Leistungen. Unter 

diesen Bedingungen kann aus der Mittei lung der Gesamtvergütung - zu­

mal für eine lange in der Vergangenheit liegende Leistung - erst Recht 

nichts abgeleitet werden (vgl. auch OVG Berlin-Brandenburg, 7. Juni 2012, 

Az. 12 B 34.10, Rn. 38 - Juris; zur zeitlichen Komponente insbes. auch: VG 

Köln, Ur t v. 25. Februar 2016, Az. 13 K 5017/13). Ber l inerVo lksbank 
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Hinzu tr i t t , dass andere Ministerien in anderen Zusammenhängen keinerlei 

Schwierigkeiten haben, die Honorare für externe Beratungsleistungen zu 

veröffentl ichen (vgl. etwa BT-Drs. 18/7247, dort insbes. Tabelle 1). Weshalb 

es im hier gegebenen Fall so problematisch sein sollte, die Gesamtvergü­

tung für eine acht Jahre alte Beratungsleistung zu veröffentl ichen, ist nicht 

nachvollziehbar. Die Beklagte überdehnt den Begriff des Geschäftsge­

heimnisses erheblich. 

Zwei beglaubigte Abschriften anbei. 


